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öffentlich 

Gesetzentwurf 

– 

 
Landesregierung 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Akzeptanzsteigerung und Beteiligung beim Ausbau der erneu-

erbaren Energien 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 

den von der Landesregierung am 16. April 2024 beschlossenen 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Akzeptanzsteigerung und Beteiligung beim Ausbau der er-

neuerbaren Energien 

 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-Anhalt 

herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des 

Landes Sachsen-Anhalt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung  

 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann 
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Vorblatt 

 

A. Problem 

 

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 die Netto-Treibhausgasneutralität 

zu erreichen. Allein bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber dem 

Jahr 1990 sinken. Zentraler Baustein zur Erreichung dieser Ziele ist die vollständige Umstel-

lung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Dafür ist ein erheblicher Ausbau der 

Wind- und Solarenergie erforderlich. Gemäß § 4 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 

2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 

I Nr. 202) geändert worden ist (EEG 2023), soll die bundesweit installierte Windenergieleis-

tung an Land von aktuell 58 auf zunächst 115 Gigawatt und bis zum Jahr 2040 auf 160 Giga-

watt gesteigert werden. Zur Umsetzung dieser Ausbauziele sind die Bundesländer gemäß 

dem Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist 

(WindBG), dazu verpflichtet, einen prozentualen Anteil der Landesfläche für die Windenergie 

an Land raumplanerisch zu sichern. Von den danach in Sachsen-Anhalt bis zum 

31. Dezember 2032 in toto auszuweisenden 2,2 % sind bisher rund 0,76 % der Landesfläche 

ausgewiesen und damit knapp ein Drittel der bundesgesetzlichen Vorgabe erfüllt. 

 

Wenngleich mit der verpflichtenden Flächenausweisung keine unmittelbare Errichtung ein-

zelner Windenergieanlagen einhergeht, so werden durch die Vorgaben des Bundes dennoch 

die künftigen Ausbauziele für Sachsen-Anhalt deutlich. Im Ergebnis wird der Umfang der zu 

installierenden Leistung von Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalt weiter zu steigern sein. 

Dies betrifft sowohl die Anzahl der Anlagen, als auch deren Größe. 

 

Für Solaranlagen existieren zwar keine bundesrechtlichen Vorgaben zur Flächenbereitstel-

lung. Allerdings ist auch für sie gemäß § 4 EEG 2023 eine Steigerung der Ausbaupfade von 

aktuell rund 68 Gigawatt auf insgesamt 400 Gigawatt im Jahr 2040 und damit um mehr als 

das Fünffache vorgesehen. Dabei geht der Bund von einer hälftigen Aufteilung zwischen Ge-

bäude- und Freiflächenanlagen aus. 

 

Die Errichtung der Anlagen erfolgte in der Vergangenheit in der Mehrzahl der Fälle durch 

ortsfremde bzw. nicht lokal ansässige Unternehmen und Investoren mit der Folge, dass die 

aus der Wind- und Solarenergienutzung erzielten Gewinne nur in geringem Umfang bei den 

Standortkommunen verblieben. Ohne flankierende Regelungen zur lokalen Teilhabe an der 

Wertschöpfung drohen die bis dato guten Akzeptanzquoten in der Bevölkerung zu schwin-

den. Dies steht einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien entgegen. 

 

Die mit der Einführung und Fortschreibung der fakultativen Kommunalbeteiligung über 

§ 6 EEG 2023 sowie mit der Anpassung der Gewerbesteuerzerlegung nach § 29 Gewerbe-

steuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), 
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das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert 

worden ist (GewStG), vom Bund geschaffenen Möglichkeiten der Gemeinden zur Teilhabe an 

der Wertschöpfung von Windenergie- und Freiflächenanlagen begegnen dieser Problemlage 

nicht in ausreichendem Maße. So beruht die Regelung des § 6 EEG 2023 nach wie vor auf 

dem Prinzip der Freiwilligkeit und Zahlungen aus der Gewerbesteueranmeldung fließen den 

Kommunen erst zeitversetzt zu. Die Gewerbesteuererträge fließen zudem in die Bemes-

sungsgrundlagen für die Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage ein und führen hierdurch zu 

Anpassungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Deshalb verbleiben sie rechne-

risch nicht in voller Höhe bei den Gemeinden. 

 

  

B. Lösung 

 

Die auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhenden bundesgesetzlichen Teilhaberegelungen 

werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf durch eine jährliche Zahlungspflicht der Anla-

genbetreiber zu Gunsten der Gemeinden im Sinne einer Vorteilsabschöpfung erweitert. Ein 

Vergleich mit den übrigen beabsichtigen bzw. bereits in Kraft getretenen Regelungen ande-

rer Länder zeigt, dass diese ebenfalls von § 6 EEG 2023 abweichende Beteiligungsformen 

normieren, sich der Höhe nach an § 6 EEG 2023 orientieren und gleichsam darüber hinaus 

gehen. 

 

Bezüglich der vermeintlichen Entkriminalisierung nach § 6 Abs. 4 Satz 3 EEG 2023 ist das 

Bundesrecht nach Ansicht des MWU nicht als Privilegierung der §§ 331 bis 334 StGB, son-

dern vielmehr als Klarstellung des Tatbestandsmerkmals „Vorteil“ in den benannten Rege-

lungen des StGB zu werten - vgl. BeckOK EEG/Eckenroth/Scheffels EEG 2023 § 6 Rn.27; 

Baur/Lehnert/Vollprecht, ZNER 2021, 341, 343f; BT-Drs. 19/31009, S. 30 („Mit der Regelung in 

§ 6 Absatz 4 EEG 2021 wird klargestellt, dass die zum Zweck der finanziellen Beteiligung geschlossene Verein-

barung und die darauf beruhenden Zahlungen kein Vorteil im Sinne der §§ 331 bis 334 StGB darstellen.“). 

 

Rechtlicher Anknüpfungspunkt des vorliegenden Gesetzentwurfes ist zum einen die bisheri-

ge Außenbereichsprivilegierung bzw. die zukünftig exklusive Flächenausweisung für Wind-

energieanlagen. Bei Freiflächenanlagen wird gleichsam an die für ihre baurechtliche Geneh-

migungsfähigkeit notwendige Ausweisung von Sondergebieten nach § 11 der Baunutzungs-

verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

(BauNVO), angeknüpft. Zum anderen soll mit einer zeitnahen und unmittelbaren Teilhabe an 

der Wertschöpfung die Akzeptanzquote vor Ort insbesondere im Hinblick auf die vorerwähn-

ten Ausbauziele mindestens beibehalten und bestenfalls gesteigert werden. 
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C. Rechtsfolgenabschätzung 

 

I. Erforderlichkeit 

Die beabsichtigten Rechtsvorschriften sind notwendig, um die Ausbauvolumina der erneu-

erbaren Energien durch eine möglichst hohe Akzeptanzquote in den vom Ausbau betroffe-

nen Gemeinden zeitnah und ohne vermeidbare Verzögerungen erreichen zu können. Die 

Ausbauvolumina ergeben sich mittelbar durch die Verpflichtung zur Flächenausweisung von 

in toto 2,2 % der Landesfläche sowie dem Ziel der Treibhausgasneutralität und unmittelbar 

aus den Vorgaben des § 4 EEG.  

 

Die Vorteilsabschöpfung greift in die Berufsausübungsfreiheit der jeweiligen Anlagenbetrei-

ber ein. Ohne die damit bezweckte kommunale Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg der 

Anlagen stünden künftige Ausbauprojekte im Zweifel vorzunehmenden Realisierungsschwie-

rigkeiten, die primär von Widerständen der örtlichen Bevölkerung herrühren. Die vorge-

schlagenen Regelungen sind daher auch geeignet, um Genehmigungsverfahren zügig zu rea-

lisieren. 

 

 

II. Zweckmäßigkeit 

Von Windenergie- und Freiflächenanlagen in Anspruch genommener Boden steht anderen 

Nutzungen - mit Ausnahme der Urproduktion - faktisch nicht zur Verfügung. Diese Rechtsfol-

ge tritt bereits mit der Flächenausweisung nach dem WindBG respektive der Ausweisung 

von Sondergebieten nach der BauNVO ein. Die Teilhabe der örtlichen Gemeinschaft am wirt-

schaftlichen Ergebnis dieses gewährten Sondervorteils für die Wind- und Solarenergie kann 

den damit einhergehenden Verlust anderweitiger potentieller Wertschöpfung auf den be-

treffenden Flächen ausgleichen. Zugleich können mit den verpflichtenden Regelungen zur 

lokalen Teilhabe die mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien drohenden Akzeptanzdefi-

zite kompensiert werden. Dies führt dazu, dass die Treibhausgasneutralität nach Maßgabe 

der bundesgesetzlichen Vorgaben erreicht werden kann. 

 

 

III. Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung 

Die Einführung einer grundsätzlichen Zahlungspflicht führt unmittelbar zu einem finanziellen 

Nutzen der betroffenen Gemeinden sowie mittelbar der jeweiligen Bevölkerung und Wirt-

schaft vor Ort. 

 

Mit ihr geht zugleich eine Belastung der Anlagenbetreiber einher. Der Gesetzentwurf sieht 

für bestimmte, unverschuldete Ausfallzeiten eine Befreiung von der Zahlungspflicht vor. Der 

Vorteil für die Anlagenbetreiber infolge der Inanspruchnahme von begrenzt zur Verfügung 

stehenden Ausbauflächen zum Zwecke der wirtschaftlichen Betätigung sowie die Überwin-

dung vorhandener und erkennbar drohender Widerstände in der Bevölkerung überwiegt 
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insgesamt die Belastungen infolge der mit dem vorliegenden Gesetzentwurf normierten Vor-

teilsabschöpfung. 

 

Die Gemeinden werden durch die gewählte Regelungssystematik nicht belastet. Sowohl die 

Ermittlung der Zahlungslast als auch deren Auszahlung und Dokumentation obliegen den An-

lagenbetreibern. Das Recht der Gemeinden zur Einsichtnahme in die dazu von den Anlagen-

betreibern vorzuhaltende Dokumentation ist optional. 

 

 

D. Gesetzgebungskompetenz und Zuständigkeit 

Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einzuführende Pflichtbeteiligung unterfällt der 

konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 (Energiewirtschaft) und 18 (Bo-

denrecht). 

 

Unabhängig von der Frage, ob die Regelungen des Bundes zum Bodenrecht, hier vornehm-

lich das Baugesetzbuch und § 6 EEG, eine Sperrwirkung für die Länder dergestalt entfalten, 

dass jedwede Form einer die Nutzung des planungsrechtlichen Außenbereichs einschrän-

kenden Regelung unzulässig wären (vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. September 2022, 1 BvR 

2661/21, Rdnr. 21ff.), hat der Bund mit § 22b Abs. 6 EEG eine Öffnung der konkurrierenden 

Gesetzgebungskompetenz zugunsten der Länder bewirkt. Danach können die Länder „wei-

tergehende Regelungen zur Bürgerbeteiligung und zur Steigerung der Akzeptanz für den Bau 

von neuen Anlagen erlassen, sofern § 80a nicht beeinträchtigt wird“ (so auch das BVerfG, 

Beschluss vom 23.03.2022 - 1 BvR 1187/17 - BVerfGE 161, 63 Rn. 95). Eine Eingrenzung der 

Länderöffnungsklausel auf bestimmte Formen der „weitergehenden Regelungen“ ist weder 

der Norm selbst, noch den zugehörigen Gesetzgebungsmaterialien zu entnehmen. 

 

Die genaue finanzverfassungsrechtliche Einordnung landesrechtlicher Regelungen zu Pflicht-

beteiligungen der betroffenen Gemeinden ist bisher weder in der rechtlichen Fachliteratur 

noch der Rechtsprechung abschließend geklärt - vgl. Kment, Finanzverfassungsrechtliche Zu-

lässigkeit einer verpflichtend ausgestalteten finanziellen Beteiligung von Kommunen an der 

Wertschöpfung erneuerbarer Energien, Augsburg, Oktober 2023. Aus Sicht der Landesregie-

rung stellt die Anknüpfung an eine Vorteilsabschöpfung von allen vorliegenden Modellen die 

einzig rechtssichere Grundlage dar. 

 

Zuständig ist das für Energiepolitik zuständige Ministerium des Landes Sachsen-Anhalt.
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Entwurf 

 

Gesetz zur Akzeptanzsteigerung und Beteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. 

 

Vom … 

 

§ 1 

Zahlungsverpflichtung 

(1) Betreiber von 

a) Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1.000 Kilowatt 

und 

 

b) Freiflächenanlagen nach § 3 Nr. 22 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Ju-

li 2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Ju-

li 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) in der jeweils geltenden Fassung 

in Sachsen-Anhalt sind während des Anlagenbetriebes zu einer angemessenen jährli-

chen Zahlung an die anspruchsberechtigten Gemeinden verpflichtet, sofern die jeweili-

ge Anlage nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Betrieb genommen wurde. 

 

(2) Ausgenommen von der Zahlungspflicht nach Absatz 1 sind Betreibergesellschaften, 

  

a) die aus mindestens 50 natürlichen Personen als stimmberechtigten Mitgliedern o-

der stimmberechtigten Anteilseignern besteht, 

 

b) bei denen mindestens 75 Prozent der Stimmrechte bei natürlichen Personen liegen, 

die nach dem Bundesmeldegesetz mit ihrem Hauptwohnsitz in der anspruchsbe-

rechtigten Gemeinde nach § 2 Abs. 1 gemeldet sind, 

 

c) bei denen die Stimmrechte, die nicht bei natürlichen Personen liegen, ausschließlich 

bei Kleinstunternehmen, kleinen oder mittleren Unternehmen nach der Empfeh-

lung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 

20. Mai 2003, S. 36) oder bei kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren 

rechtsfähigen Zusammenschlüssen liegen, und 

 

d) bei denen kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesellschaft mehr als 10 Prozent der 

Stimmrechte an der Gesellschaft hält.  
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§ 2 

Anspruchsberechtigte Gemeinden 

(1) Anspruchsberechtigt sind im Falle von § 1 Abs. 1 Buchst. a) die rechtlich selbstständigen 

Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich ganz oder teilweise im Umkreis von 2.500 Me-

tern um die Mastmitte der jeweiligen Windenergieanlage befindet und im Falle von § 1 

Abs. 1 Buchst. b) die rechtlich selbstständigen Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet 

die Freiflächenanlage errichtet ist.  

 

(2) Sind mehrere Gemeinden nach Abs. 1 anspruchsberechtigt, bestimmt sich der Zahlungs-

anspruch der einzelnen Gemeinde nach ihrem prozentualen Anteil an der jeweiligen 

Fläche. Zur Ermittlung dieser Flächenanteile sind die Anlagenbetreiber verpflichtet. Auf 

Verlangen ist den jeweiligen Gemeinden die Ermittlung der Flächenanteile offenzule-

gen. 

 

(3) Die anteilige Anspruchsberechtigung gilt sinngemäß auch in Fällen einer teilweisen 

Überschneidung des Umkreises nach Absatz 1 mit der Landesfläche benachbarter Län-

der.  

 

§ 3 

Höhe und Fälligkeit der Zahlungspflicht, Anrechnung von Zahlungen nach § 6 EEG 

 

(1) Die Höhe der jährlichen Zahlungspflicht beträgt bei Windenergieanlagen 6,00 Euro je Ki-

lowatt Nennleistung sowie bei Freiflächenanlagen 3,00 Euro je Kilowatt-Peak Nennleis-

tung. 

 

(2) Bei Anlagen, die innerhalb eines Kalenderjahres keine finanzielle Förderung nach dem 

EEG oder einer auf Grund des EEG erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genom-

men haben, reduziert sich die Höhe der Mindestzahlungspflicht für das betreffende Jahr 

um 50 vom Hundert. 

 

(3) Die laufende Zahlung hat ab dem Jahr der Inbetriebnahme der Anlage jeweils bis zum 

30. April des Folgejahres zu erfolgen. Dies gilt auch für einzeln in Betrieb genommene 

Windenergieanlagen als Teil eines Windparks. Die Zahlungspflicht besteht für unterjäh-

rige Betriebszeiten jeweils zu einem Zwölftel für jeden vollen Monat, in dem die Anlage 

in Betrieb ist. Die Ermittlung der konkreten Zahlungsansprüche obliegt den Anlagenbe-

treibern. Sie ist auf Verlangen der anspruchsberechtigten Gemeinde offenzulegen. 

 

(4) Im Falle von Ausfallzeiten einer Anlage, die jeweils länger als 30 Tage dauern und nicht 

vom Betreiber der Anlage verschuldet sind, ist der Anlagenbetreiber für die Dauer der 
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Ausfallzeiten von der Zahlungspflicht befreit. Die Gründe für die Ausfallzeiten sind auf 

Verlangen der anspruchsberechtigten Gemeinde offenzulegen. 

 

§ 4 

Andere verpflichtende Beteiligungsmodelle 

Die Anlagenbetreiber können mit den anspruchsberechtigten Gemeinden anstelle der 

Zahlungspflicht andere angemessene Beteiligungsmodelle vereinbaren. Darunter fällt 

insbesondere der Abschluss einer Vereinbarung nach § 6 EEG 2023. § 5 gilt entspre-

chend. Die jeweiligen Vereinbarungen sind dem für Energiepolitik zuständigen Ministe-

rium nach erfolgtem Abschluss durch den Anlagenbetreiber anzuzeigen. 

 

§ 5 

Zweckbindung 

Die Gemeinden haben die Mittel aus der Zahlungspflicht für Maßnahmen zum Erhalt der 

Akzeptanz für den Ausbau der Wind- und Solarenergie zu verwenden. Hierzu kommen 

insbesondere Maßnahmen 

1. zur Aufwertung von Ortsbild und ortsgebundener Infrastruktur,  

2. zur Information über Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und über Mög-

lichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien, 

3. zur Förderung kommunaler Veranstaltungen, sozialer Aktivitäten oder Einrichtun-

gen, die der Kultur, Bildung oder Freizeit dienen, oder unternehmerischer Tätigkeit 

in der Gemeinde, 

4. zu kommunalen Bauleitplanungen im Bereich der Erneuerbaren Energien, 

5. zur Weitergabe der eingenommenen Mittel an die Bürger/innen oder 

6. zur Errichtung und Sanierung kommunaler Gebäude 

in Betracht. Für die Einwohner soll ein Bezug zu den jeweiligen Zahlungen erkennbar 

sein. Einheitsgemeinden sollen mindestens 50 vom Hundert der jeweiligen Einnahmen 

in den unmittelbar betroffenen Ortsteilen einsetzen. Die Zahlungen werden bei der Er-

mittlung der Finanzausgleichsmasse sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 

nach dem Finanzausgleichsgesetz nicht berücksichtigt. 

 

§ 6 

Berichterstattung 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes über dessen Auswirkungen und eventuell notwendige Anpassungen. 
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§ 7 

Ordnungswidrigkeit 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 eine laufende Zahlung an anspruchsberechtigte Gemein-

den trotz Fälligkeit nicht entrichtet oder 

2. der Pflicht zur Informationsherausgabe nach § 2 Abs. 2 Satz 3 trotz Auskunftsver-

langen einer anspruchsberechtigten Gemeinde nicht nachkommt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahn-

det werden. 

 

§ 8 

Zuständigkeit 

 

Zuständig für die Überwachung und Durchsetzung der Pflichten aus diesem Gesetz ein-

schließlich der Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 7 ist das für 

Energiepolitik zuständige Ministerium. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 die Netto-Treibhausgasneutralität 

zu erreichen. Allein bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber dem 

Jahr 1990 sinken. Zentraler Baustein zur Erreichung dieser Ziele ist die vollständige Umstel-

lung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Dafür ist ein erheblicher Ausbau der 

Wind- und Solarenergie erforderlich. Der Bund hat zuletzt mit einer Fülle an neuen sowie 

überarbeiteten Regelungen das Ziel verfolgt, den Ausbau der erneuerbaren Energien spürbar 

voranzutreiben und zu beschleunigen. Hierzu zählen auch die Vorgaben aus dem WindBG 

zur Flächenausweisung für Windenergieanalgen in den einzelnen Bundesländern sowie die 

Vorgaben nach § 4 EEG zur Steigerung des Ausbaupfades von derzeit rund 58 auf insgesamt 

160 Gigawatt bis zum Jahr 2040. 

 

Für den Bereich der Solaranlagen ist eine Steigerung der Ausbauleistung von aktuell 68 Gi-

gawatt auf 400 Gigawatt im Jahr 2040 und damit um mehr als Fünffache vorgesehen. Nach 

den aktuell geplanten Vorgaben des Bundes sollen davon die Hälfte auf Freiflächenanlagen 

entfallen. 

 

Diese Bemühungen auf rechtsetzender Ebene erzielen ihre reale Wirkung jedoch nur, wenn 

auch deren Umsetzung von der Zustimmung möglichst weiter Kreise der Bevölkerung getra-

gen wird. Empirische Erhebungen belegen, dass ein Akzeptanzdefizit bis dato faktisch nicht 

besteht (vgl. u. a. FA Wind (2022): Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land - Herbst 

2022, Berlin). Allerdings ist von dem Flächenziel des WindBG, namentlich 2,2 % der Landes-

fläche in Sachsen-Anhalt bis zum 31. Dezember 2032 für den Windenergieausbau festzuset-

zen, derzeit gerade gut ein Drittel erreicht. Die Daten zu den angestrebten Ausbaupfaden 

und der bislang tatsächlich Installierten Leistungskapazität der Windenergieanlagen bestäti-

gen dieses Verhältnis. Für den Bereich der Freiflächenanlagen stellt sich die Ausgangslage 

vergleichbar dar. 

 

Die vorerwähnten Ausbauziele können nur durch einen deutlichen Zuwachs an insbesondere 

leistungsstärkeren Windenergieanlagen erreicht werden.   

 

Der künftige Ausbau wird sich dabei auf die noch auszuweisenden Flächen konzentrieren. In 

der Kumulation dieser beiden Aspekte - einer erheblich quantitativen Steigerung der Anla-

genzahl (1) in festgesetzten Konzentrationszonen (2) - kann nicht sicher davon ausgegangen 

werden, dass die bisher grundsätzlich hohen Akzeptanzwerte in den betroffenen Bevölke-

rungskreisen ohne flankierende Maßnahmen Bestand haben werden. Dies gilt umso mehr, 

als dass die wirtschaftliche Teilhabe der Gemeinden zunehmend hinterfragt wird. Um einem 

damit zusammenhängenden etwaigen Absinken der Akzeptanzquoten bei Ausbau der er-
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neuerbaren Energien frühzeitig entgegenzuwirken, wird mit dem vorliegenden Gesetzent-

wurf die Beteiligung von Kommunen obligatorisch. 

 

In rechtstechnischer Hinsicht handelt es sich bei der Zahlungspflicht um eine Vorteilsab-

schöpfung. Mit den Flächenzielvorgaben des WindBG sowie der in diesem Zusammenhäng 

geänderten Regelungen zur Außenbereichsprivilegierung können Windenergieanlagen au-

ßerhalb der Windenergiegebiete künftig nur noch nach § 35 Abs. 2 BauGB genehmigt wer-

den. Allerdings stehen einem solchen (theoretisch möglichen Verfahren) die Flächenauswei-

sungen nach dem WindBG als öffentliche Belange entgegen. Damit stellt die Flächenauswei-

sung nach dem WindBG eine faktisch abschließende Kontingentierung der Windenergieflä-

chen dar. Das gilt in ähnlicher Weise auch für Freiflächenanlagen. Sie genießen keine Außen-

bereichsprivilegierung, weshalb für ihre Errichtung im Rahmen der Bauleitplanung Sonder-

gebiete nach § 11 BauNVO ausgewiesen werden müssen. Den Anlagenbetreibern erwächst 

damit in beiden Fällen aufgrund der planungsrechtlich ermöglichten Nutzung von Flächen als 

Teilen des bis dahin unbeplanten Außenbereichs ein Vorteil, der der Allgemeinheit in glei-

cher Weise nicht zur Verfügung steht (vgl. Hartmut Kahl/Nils Wegner, Kommunale Teilhabe 

an der lokalen Wertschöpfung der Windenergie: Das Instrument einer Außenbereichsabga-

be, Würzburger Studien zum Umweltenergierecht Nr. 9, Juni 2018, S. 33ff.). 

 

Zugleich wird im Interesse des Akzeptanzerhalts bzw. im Vorgriff auf drohende Akzeptanz-

verluste von der Öffnungsklausel des § 22b Abs. 6 EEG 2023 Gebrauch gemacht. 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist mit den Grundrechten der Anlagenbetreiber vereinbar. 

 

So steht die Höhe der Mindestzahlungspflicht in Relation zu der jeweiligen Anlagengröße. Sie 

orientiert sich an der Regelung des § 6 Abs. 2 EEG, um nicht zu einer unverhältnismäßigen 

Belastung der Anlagenbetreiber zu führen. Demgemäß werden Zahlungen, die von den Anla-

genbetreibern freiwillig auf der Grundlage des § 6 EEG geleistet werden, als alternative Be-

teiligungsmodelle anerkannt. Die Anlagenbetreiber haben somit auch weiterhin die Mög-

lichkeit vom Erstattungsmechanismus des EEG zu profitieren. Die Zahlungspflicht ist zugleich 

auf die Dauer des Anlagenbetriebs beschränkt. Die Landesregierung wird das Fortbestehen 

der Geeignetheit und Notwendigkeit der vorgeschlagenen Regelungen zur Erreichung des 

gesetzgeberischen Ziels der Aufrechterhaltung der bislang guten Akzeptanzwerte gemäß § 6 

des Gesetzentwurfes überprüfen. 

 

Zwar greifen die mit dem Gesetzentwurf normierten Vorgaben in die über Art. 12 Abs. 1 GG 

geschützte Berufsausübungsfreiheit der Anlagenbetreiber, die eine neue Anlage errichten, 

ein. Sie sind in der hier gewählten Ausgestaltung jedoch als Berufsausübungsregelungen zu-

lässig und aufgrund vernünftiger Erwägungen des Allgemeinwohls zweckmäßig. Ihr Eingriffs-

zweck und ihre Eingriffsintensität stehen in einem angemessenen Verhältnis. Das mit dem 

Gesetz verfolgte Ziel über eine bessere Beteiligung der Gemeinden an der lokalen Wert-

schöpfung die Akzeptanz für den Ausbau der Wind- und Solarenergie zu erhalten und bes-
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tenfalls weiter zu fördern, stellt eine vernünftige Erwägung des Gemeinwohls dar. Durch die 

gestaffelte Kopplung an die Anlagengröße respektive deren Nennleistung scheidet eine 

übermäßige Belastung der Anlagenbetreiber aus. 

 

In die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG wird mit dem Gesetzentwurf nicht ein-

gegriffen. Denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht das Vermögen als solches (vgl. BVerfGE 74, 

129 <148>; 78, 232 <243>; 81, 108 <122>), sodass die Eigentumsgarantie durch die Auferle-

gung von Geldleistungspflichten grundsätzlich nicht beeinträchtigt wird (vgl. BVerfGE 75, 108 

<154>). 

 

Ferner sind mittelbar die Grundstückseigentümer betroffen. Durch die mit diesem Gesetz 

verbundenen Kosten auf Seiten der Anlagenbetreiber könnten etwaige Einbußen für die 

Grundeigentümer bei der Verpachtung einhergehen. Allerdings sind etwaige Pachteinbußen 

unerheblich, da bloße Gewinnerwartungen nicht von Art. 14 Abs. 1 GG geschützt werden. 

 

Hierneben käme als schützenswertes Gut noch der eingerichtete und ausgeübte Gewerbe-

betrieb der Anlagenbetreiber in Betracht, welcher grundsätzlich keinen gesetzlich veranlass-

ten ruinösen Rahmenbedingungen ausgesetzt werden darf. Dies ist hier nicht der Fall. Denn 

die Zahlungspflicht begrenzt sich auf den Vorteil des Sondernutzens.  

 

Das Gesetz ist schließlich mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Die Pflicht zur Zahlung gilt gleich-

ermaßen für Windenergie- und Freiflächenanlagen, wobei die Höhe der Zahlungspflicht nicht 

als Pauschale, sondern in Relation zu der jeweiligen Anlagengröße, konkret der Nennleistung 

ausgestaltet ist. 

 

Zwar ergeben sich hierdurch bei einer Gegenüberstellung der Anknüpfung an die tatsächlich 

eingespeiste Strommenge, wie dies im EEG vorgesehen ist, Unterschiede bei den tatsächli-

chen Kostenbelastungen der beiden Anlagentypen. 

 

Allerdings findet Art. 3 GG keine Anwendung in Bezug auf eine unmittelbare Vergleichbarkeit 

bundesgesetzlicher mit weitergehenden landesgesetzlichen Regelungen. Vielmehr ist Art. 3 

innerhalb des jeweiligen Normgefüges zu beachten. 

 

Im Übrigen ist eine Vergleichbarkeit von Freiflächen- und Windenergieanlagen im engeren 

Sinne nicht gegeben. Denn anders als bei Freiflächenanlagen, die mit nahezu konstanten 

Volllaststunden arbeiten, unterliegen die Volllaststunden von Windenergieanlagen teils grö-

ßeren Schwankungen. Beide Anlagentypen unterscheiden sich ferner in wesentlichen Para-

metern. Dazu zählen u. a. Akzeptanzgrad, Flächenverbrauch, Umweltauswirkungen und 

Renditekalkulation.  

 
Die Ausklammerung von Biomasseanlagen rechtfertigt sich zum einen durch deren unterge-

ordnete Relevanz für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Während der Anteil des ge-
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samten Stroms aus erneuerbaren Energien im Jahr 2020 etwa zu 23 % aus Biomasse gewon-

nen wurde, beträgt der Ausbaupfad für Biomasseanlagen gemäß § 4 EEG im Jahr 2030 gera-

de einmal 8,4 Gigawatt. Demgegenüber stehen 115 Gigawatt installierter Leistung von 

Windenergieanlagen und weiterer 215 Gigawatt installierter Leistung von Solaranlagen. Zum 

anderen stehen Biomasseanlagen nicht in vergleichbarer Form einem Akzeptanzdefizit ge-

genüber. So ist der Flächenverbrauch der eigentlichen Anlagen ebenso begrenzt wie die von 

ihr ausgehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Vergleich zu großflächigen 

PV- bzw. aufragenden Windenergieanlagen.  

 

B. Besonderer Teil 

 

Zu § 1 Zahlungsverpflichtung 

 

Zu Absatz 1  

 

Die Zahlungspflicht wird für diejenigen Anlagen eingeführt, die im § 6 EEG benannt sind. Die 

ohne weitere Vollzugshandlung unmittelbar eintretende Rechtsfolge wird für solche Wind-

energie- und Freiflächenanlagen eingeführt, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 

Betrieb genommen werden. Dies gilt auch für Repowering-Anlagen. Aufgrund der spätestens 

seit dem Beschluss des BVerfG vom 23.03.2022 zum BüGembeteilG M-V eingetretenen Diskus-

sionen zu Beteiligungsmodellen bedarf es aus Sicht des Gesetzgebers keiner Übergangsrege-

lung oder einer Anknüpfung an die Genehmigungsreife der Anlagen. Auch aus dem Koaliti-

onsvertrag vom Herbst 2021 ging hervor, dass es in Sachsen-Anhalt verpflichtende Regelun-

gen zu mehr kommunaler Teilhabe an der Wertschöpfung der EE-Anlagen geben soll. 

 

Das mit diesem Gesetz vordergründig verfolgte Ziel, bislang hohe Akzeptanzwerte aufrecht 

zu erhalten, greift nicht für Bestandsanlagen, denen etwaig künftige Akzeptanzdefizite nicht 

entgegengehalten werden können. Zudem wird aus Gründen des Vertrauensschutzes in zeit-

licher Hinsicht nur an Neuanlagen angeknüpft. 

 

Aufgrund der Staffelung in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit der Anlagen ist davon 

auszugehen, dass die Zahlungspflicht zu einer vertretbaren Belastung der Anlagenbetreiber 

führt. Eine Ausnahme von Anlagen, die in den vorhergehenden Ausschreibungsrunden bezu-

schlagt worden sind, ist insoweit entbehrlich. 

 

Die Bezugnahme auf örtliche Belegenheit der Anlagen hat klarstellende Funktion. 

 

Zu Absatz 2 

 

Betreibergesellschaften in der nach Absatz 2 vorgegebenen Gesellschafterstruktur bedürfen 

keiner Zahlungsverpflichtung, da ihnen die mit dem Gesetz verfolgten Ziele, namentlich Ak-

zeptanzerhalt und lokale Teilhabe, gerade immanent sind. Um die Voraussetzung für die Pri-
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vilegierung auf ein Mindestmaß herabzusetzen, wurde bewusst in Teilen von der Definition 

des § 3 Nr. 15 EEG 2023 abgewichen. Die im EEG 2023 enthaltene Bezugnahme auf die Emp-

fehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 

sowie der kleinen und mittleren Unternehmen wurde aus beihilferechtlichen Gründen bei-

behalten. Denn die Definition der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften in Artikel 2 Nummer 

16 der Richtlinie (EU) 2018/2001 sieht vor, dass neben natürlichen Personen ausschließlich 

Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen (KMU) oder „lokale 

Behörden einschließlich Gemeinden“ Anteilseigner oder Mitglieder der Gemeinschaft sein 

dürfen. 

 

Zudem sollen nach dem aktuellen Koalitionsvertrag die erneuerbaren Energien zur Bürger-

energie weiterentwickelt werden. Mit deren Privilegierung soll ein Anreiz zur Gründung 

dementsprechender Betreibergesellschaften gesetzt werden. 

 

Zu § 2 Anspruchsberechtigte Gemeinden 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Anspruchsberechtigung bezieht sich, dem Gesetzeszweck folgend, auf die Belegenheit 

der jeweiligen Anlage. In Analogie zur Regelung des § 6 EEG werden die gleichen räumlichen 

Bezüge als Anknüpfungspunkt für die Betroffenheit der jeweils rechtlich selbstständigen 

Gemeinden (Einheitsgemeinden bzw. Mitgliedsgemeinden einer Verbandsgemeinde) ge-

wählt. Einzelne Ortsteile der Einheitsgemeinden sind für sich genommen nicht anspruchsbe-

rechtigt.  

 

Zu Absatz 2 

 

Wenn und soweit die sich nach Absatz 1 maßgebende Fläche über mehrere Gemeinden er-

streckt, wird der Zahlungsanspruch entsprechend der prozentualen Flächenanteile der ein-

zelnen Gemeinden auf diese aufgeteilt. Etwaige geographische Besonderheiten, wie unmit-

telbare Sichtbeziehungen bleiben zur Vereinfachung der Anteilsermittlung außer Acht. Maß-

geblich ist allein die geographische Lage, wie sie sich nach den amtlichen Vermessungsdaten 

ergibt. Damit den Gemeinden hierbei keine neuen, mehrkostenbegründenden Aufgaben er-

wachsen, wird den Anlagenbetreibern die Pflicht zur Ermittlung der prozentualen Flächenan-

teile zugewiesen. Das dazu notwendige Kartenmaterial liegt den Betreibern in der Regel auf-

grund der Grundstücksermittlung und -sicherung vor. Um den Aufwand bei den Betreibern 

dennoch möglichst gering zu halten, soll die Vorlage der Flächenermittlung nur auf Verlan-

gen der jeweils anspruchsberechtigten Gemeinden erfolgen. Die Art und Weise der Daten-

übermittlung wurde aus dem gleichen Grunde nicht vorgegeben. 
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Zu Absatz 3 

 

Die Regelung dient der Klarstellung, dass die prozentuale Aufteilung des Zahlungsanspruches 

nach Absatz 2 gleichermaßen für Anlagen gilt, deren maßgebliche Flächeninanspruchnahme 

im Sinne des Absatz 1 sich auch auf die Landesfläche anderer Bundesländer erstreckt. Dem-

nach erhalten sachsen-anhaltische Gemeinden auch in dem Fall, dass Gemeinden anderer 

Bundesländer betroffen sind, lediglich eine Abgabe in Höhe des prozentualen Anteils an der 

Fläche nach Absatz 1. Hierdurch wird zudem verhindert, dass Anlagenbetreiber durch etwaig 

parallel bestehende Beteiligungspflichten, wie bspw. dem brandenburgischen Windenergie-

anlagenabgabengesetz (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I  

Nr. 30 vom 20. Juni 2019) mehrfach belastet sind. 

 

 

Zu § 3 Höhe und Fälligkeit der Zahlungspflicht, Anrechnung von Zahlungen nach § 6 EEG  

 

Zu Absatz 1 

 

Die Höhe der Zahlungspflicht soll möglichst einfach zu ermitteln sein, die unterschiedlichen 

Anlagengrößen sowie Leistungspotentiale berücksichtigen und für die Kommunen eine plan-

bare, gleichbleibende Teilhabe an der Wertschöpfung der EE-Anlagen gewährleisten. Daher 

steht deren Höhe in Relation zu der jeweiligen Nennleistung und wurde nicht als genereller 

Pauschalbetrag je Anlage normiert oder an die tatsächlich eingespeiste Strommenge gekop-

pelt. Maßgeblich ist die vom Hersteller der Anlagen ausgewiesene Nennleistung im Normal-

betrieb. Die Abgabenhöhe orientiert sich an der Größenordnung der nach § 6 EEG 2023 im 

Bundesrecht geregelten finanziellen Beteiligungsmöglichkeit von Kommunen. Diese Größen-

ordnung wird aufgrund der zur Bundesregelung erfolgten Abstimmungs- und Anhörungsver-

fahren der Höhe nach als verfassungsrechtlich legitimer Anknüpfungspunkt gewertet. Im Zu-

sammenspiel mit der Länderöffnungsklausel im § 22b Abs. 6 EEG 2023, wonach die Länder 

„weitergehende Bestimmungen“ erlassen können, soll die Zahlungspflicht den Wert nach § 6 

EEG 2023 um bis 0,1 Cent übersteigen. 

 

Demgemäß wird für Windenergieanlagen wird eine Zahlungspflicht von 6,00 Euro je Kilowatt 

Nennleistung festgelegt. Für eine Anlage mit 5 Megawatt Nennleistung ergibt sich somit eine 

jährliche Gesamtsumme von 30.000 Euro. Für Freiflächenanlagen wird eine Zahlungspflicht 

von 3,00 Euro je Kilowatt-Peak Nennleistung festgelegt. Für eine Anlage mit 1 Megawatt-

Peak Nennleistung folgt daraus eine jährliche Gesamtsumme von 3.000 Euro. Zur Ermittlung 

dieser Werte wurde von einem in Sachsen-Anhalt zu erreichenden Anlagenbetrieb von bis zu 

2.800 Volllaststunden/Jahr bei Windenergieanlagen und ca. 1.000 Volllaststunden/Jahr bei 

Freiflächenanlagen ausgegangen. 
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Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 normiert die Privilegierung von nicht nach dem EEG geförderter Anlagen. Bei diesen 

soll über die reduzierte Mindestzahlungspflicht ein profitabler Betrieb sichergestellt bleiben. 

Eine gleichhohe Zahlungsverpflichtung ohne Möglichkeit der Erstattung nach § 6 Abs. 5 EEG 

wäre nicht mit Art. 3 GG zu vereinbaren. Die Privilegierung gilt nur, wenn eine Anlage inner-

halb eines Kalenderjahres zu keinem Zeitpunkt eine finanzielle Förderung nach dem EEG  

oder einer auf Grund des EEG erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat. 

 

Zu Absatz 3 

 

Satz 1 regelt den Zahlungszeitpunkt und normiert, dass dieser für jede einzelne Anlage gilt. 

Satz 2 stellt klar, dass es auch bei Windparkvorhaben insoweit auf die Inbetriebnahme der 

einzelnen Windenergieanlage und nicht auf den Windpark in seiner Gesamtheit ankommt. 

Die jeweiligen Abrechnungen können unter Ausweisung der einzelnen Anlagen gleichwohl 

für einen Windpark insgesamt erfolgen. Um hier, analog zu § 2 Abs. 2 keine mehrkostenrele-

vanten Aufgaben der Gemeinden zu generieren, obliegt die Ermittlung der konkreten Höhe 

der Zahlungspflicht sowie deren etwaige Aufteilung auf mehrere anspruchsberechtigte Ge-

meinden den Anlagenbetreibern. Auch hier wird der Aufwand für die Anlagenbetreiber über 

die nur auf Verlangen der anspruchsberechtigten Gemeinden bestehende Pflicht zur Offen-

legung der Dokumentation möglichst geringgehalten. 

 

Zu Absatz 4 

 

Die geopolitischen Ereignisse der zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass die Produktivi-

tät einzelner Industriebereiche stark durch die Volatilität weltweiter Lieferketten beeinflusst 

werden kann. Exemplarisch hat sich dies an Lieferengpässen im Bereich der Halbleitertech-

nik offenbart. Um bei derartigen Szenarien die Anlagenbetreiber nicht zusätzlich zu belasten, 

wird mit der Härtefallklausel des Absatzes 4 die Möglichkeit zu einem Absehen von der Zah-

lungspflicht im Gesetz aufgenommen. Hierbei gilt der Verschuldensmaßstab des § 823 BGB. 

 

 

Zu § 4 Andere verpflichtende Beteiligungsmodelle 

 

Im Interesse des kommunalen Selbstverwaltungsrechtes bleibt es den Gemeinden überlas-

sen, mit den Anlagenbetreibern andere, auch kumulative Beteiligungsmodelle zu entwickeln 

und zu vereinbaren Diese Möglichkeit soll genutzt werden können, wenn und soweit sich vor 

Ort andere Maßnahmen als die nach dem Gesetzentwurf grundsätzlich vorgesehene Zah-

lungspflicht als sinnvoller erweisen. Deren Angemessenheit orientiert sich über die Inbezug-

nahme des § 6 EEG 2023 dynamisch an dessen jeweiligem Höchstwert, wobei dieser unter 

Beachtung des Wortlautes von § 22b Abs. 6 EEG 2023 („weitergehende Bestimmungen“) 

nicht als Obergrenze gewertet wird. Die Länderöffnungsklausel des § 22b Abs. 6 EEG 2023 
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unterliegt einem weiten Begriffsverständnis. Hieraus folgt, dass die Höchstgrenze des § 6 

EEG 2023 (moderat) überschritten werden kann - vgl. die Begründung zu § 3 Abs. 1. 

Die nachgelagerte Anzeigepflicht der Anlagenbetreiber dient der in § 6 geregelten Berichter-

stattung. 

 

Zu § 5 Zweckbindung, Exklusivität 

 

Damit die über die Zahlungspflicht in den Gemeinden generierten Mittel dem Gesetzeszweck 

folgend verwendet werden und nicht grundsätzlich in den allgemeinen Haushalt fließen, sol-

len diese für spezifische Maßnahmen zum Akzeptanzerhalt verwendet werden. Die Sicher-

stellung der Mittelverwendung gemäß der Länderöffnungsklausel des § 22b Abs. 6 EEG 2023 

steht dabei im Spannungsfeld zum Recht der kommunalen Selbstverwaltung, weshalb die 

Regelung als „Soll-Vorschrift“ ausgestaltet ist. Die beispielhafte Auflistung des Satz 2 ist we-

der abschließend noch zwingend. Eine Mittelverwendung zur Haushaltskonsolidierung wird 

nicht ausgeschlossen, wenn und soweit damit der Gesetzeszweck erreicht werden kann. Die 

Zweckerreichung kann bspw. durch eine entsprechende Beschlussfassung der demokratisch 

legitimierten Gremien (Gemeinderäte) zur Haushaltskonsolidierung sowie eine leicht wahr-

nehmbare Unterrichtung der Einwohner/innen hierrüber dokumentiert werden. Der exklusi-

ve Charakter der Mittel soll unverfälscht Wirkung in den Gemeinden zu Gunsten der Bevöl-

kerung zeigen können. Daher ist weiter normiert, dass 50% der Gelder zu Gunsten der un-

mittelbar betroffenen, rechtlich unselbstständigen Ortsteile der Einheitsgemeinden verwen-

det werden sollen. Das mit im Satz 4 der Regelung intendierte Ermessen soll unter Beach-

tung der kommunalen Selbstverwaltung einen Ausgleich etwaiger Missverhältnisse zwischen 

Ausbaubetroffenheit und Stimmengewicht der Ortsteile von Einheitsgemeinden herbeifüh-

ren. Als unmittelbar betroffen werden solche Ortsteile gewertet, die sich in einem Radius 

nach § 2 zur jeweiligen Windenergieanlage befinden. 

 

Satz 5, wonach die entsprechenden Gelder bei der Ermittlung der Finanzzuweisungen sowie 

der Kommunal- und Verbandsgemeindeumlage nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) au-

ßer Ansatz bleiben, hat ausschließlich klarstellenden Charakter. Denn die über das beabsich-

tigte Beteiligungsgesetz generierten Mittel werden weder zur Ermittlung der Finanzaus-

gleichsmasse (§ 2 FAG) herangezogen, noch sind sie Bestandteil der Umlagegrundlagen nach 

den §§ 19, 23 FAG. Sie sind zudem aufgrund der Zweckbindung vor Maßnahmen der Kom-

munalaufsicht im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geschützt. 

 

Aufgrund von gleichwohl bestehenden Unsicherheiten wurde die Formulierung in den Ge-

setzestext aufgenommen. 

 

Zu § 6 Berichterstattung 

 

Die Regelung dient der Kontrolle von Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Zahlungs-

pflicht. Etwaiger Anpassungsbedarf soll frühzeitig ermittelt und umgesetzt werden können. 



 

 

19 

Zu § 7 Ordnungswidrigkeit 

 

Um Anlagenbetreiber dazu anzuhalten, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht sowie der 

Datenherausgabe zur Ermittlung der jeweils konkreten Zahlungspflicht nachzukommen so-

wie langwierige Klageverfahren zu vermeiden, kann die Nichterfüllung dieser Plichten jeweils 

mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Bemessung der Geldbuße erfolgt einzelfallbezo-

gen und wird pro Einzelfall auf 100.000,00 Euro begrenzt. 

 

Zu § 8 Zuständigkeit 

 

Die Zuständigkeit für die Überwachung und den Vollzug wird aufgrund der Sachnähe dem für 

Energiepolitik zuständigen Ministerium übertragen. 

 

Zu § 9 Inkrafttreten 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

  

 

 


